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Norm

BAO §20;

BAO §257;

BAO §290;

BAO §6;

BAO §7;

ErbStG §13;

VwRallg;

Rechtssatz

Bei sukzessiver Erlassung von Abgabenbescheiden an mehrere Gesamtschuldner kann das Leistungsgebot der

weiteren Abgabenbescheide vom ersterlassenen Bescheid sehr wohl abweichen. Auch dann, wenn das Finanzamt die

Schenkungssteuer gegenüber einem von mehreren Gesamtschuldnern rechtskräftig festgesetzt hat, kann es somit

diese Steuer gegenüber einem anderen Gesamtschuldner höher festsetzen.
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